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Erlinsbach aktuell 02/2016 
_________________________________________________________________________ 
 

VOM TISCH DES GEMEINDERATES 
 
Steuerabschluss 2015 
Das Steuerergebnis für das vergangene Jahr zeigt ein gutes  Bild. Der Gemeindesteuerertrag 

der natürlichen Personen beträgt Fr. 10‘117‘067.35 und stelle praktisch eine Punktlandung 

das (+ Fr. 17‘067.35 gegenüber Budget. Die weiteren Erträge: Quellensteuern Fr. 188‘815.10 

(+ Fr. 68‘816.10), Gewinn- und Kapitalsteuern Fr. 212‘374.70 (+ Fr. 62‘374.70), Nachsteuern 

61‘056.00 (+ Fr. 41‘056.00), Grundstückgewinnsteuern Fr. 297‘169.00 (+ Fr. 157‘169.00), 

Erbschafts- und Schenkungssteuern Fr. 70‘393.90 (+ Fr. 70‘393.90), Feuerwehrpflichtersatz 

Fr. 99‘612.45 (+ Fr. 6‘612.45). 

 
Unterbringung Asylbewerber 
Die Gemeinden stehen in der Pflicht Asylbewerber aufzunehmen. Grundlage für die Anzahl 

Personen bildet ein Verteilschlüssel des Kantons. Erlinsbach hat aktuell 14 Personen aufzu-

nehmen. Bis dato hat die Gemeinde anstelle der Aufnahme eine Ersatzabgabe geleistet. Seit 

längerer Zeit nun hat sich der Gemeinderat um geeignete Unterbringungsmöglichkeiten für 

Asylsuchende bemüht. Das hat sich als sehr schwierig herausgestellt. Nunmehr konnte aber 

ein Einfamilienhaus (Brühlstrasse 14) gemietet werden. Der Bezug der Liegenschaft wird 

zeitnah erfolgen. Detailangaben können noch nicht gemacht werden. Gegenwärtig laufen 

Gespräche mit dem Kanton. Über die Einzelheiten wird die Bevölkerung zum gegeben Zeit-

punkt informiert. Je nach Situation wird der Gemeinderat noch eine weitere Unterbrin-

gungsmöglichkeit zumieten müssen. 

 
Bauamt 
Markus Fischer, Leiter des Bauamtes, tritt im Sommer 2016 in den Ruhestand. Er ist seit 

1982 in dieser Funktion für die Gemeinde tätig. Zu seinem Nachfolger wurde Marc Walther, 

1977, Erlinsbach SO, gewählt. Er ist gelernter Hochbauzeichner und Zimmermann, hat eine 

Weiterbildung als Vorarbeiter absolviert und ist gegenwärtig in dieser Funktion bei einem 

Zimmereibetrieb tätig. M. Walther wird seine Stelle am 01. April 2016 antreten. Auf den 01. 

Januar 2017 dann wird ihm die Leitung der neuen „Technischen Betriebe Erzbachtal“ über-

tragen (zusammengelegte Bauämter EAG und ESO). 

 
Baubewilligungen 

• Liechti Peter, Erlinsbach; Erstellung verschiedener An- und Umbauten; Buch 419 

• Polli Bau GmbH, Schmerikon SG; Baureklametafel; Saligasse 1 

• Kessler Daniel und Basler Regula; Erstellung Einfamilienhaus; Erlenweg (Parzelle 3982) 

• Schmid Hans Ulrich, Erlinsbach; Erstellung Abstellplatz (Kies), Bandweg-Oberhägli (Parzel-

le 3168) 

• Varone André und Ruth, Erlinsbach; Erstellung Sichtschutzwand; Kilbigstrasse 13 

• von Allmen Stefan und Denise, Oensingen; Erstellung Wärmepumpenheizung Luft/ Was-

ser; Bandweg 2 

 
  



2 

KULTUR/VERANSTALTUNGEN 
 
Kulturkommission  
www.kultur-erlinsbach.ch  
 

Gustavs Schwestern 

«Piggeldy und Frederick» 

Eine philosophische Schweinerei (für alle ab 5 Jahren) 

Sonntag, 06. März 2016, 16.00 Uhr 

Mehrzweckhalle Kretz, Erlinsbach 

Eintritt: Kinder und Erwachsene Fr. 15.00  

 

mondrigs 
Volksmusig wo fägt 
Gemütlicher Abend mit Musik und Suppe 

Samstag, 12. März 2016, 20.00 Uhr 
alte Trotte, Erlinsbach 

Eintritt: Erwachsene Fr. 25.00; Jugendliche Fr. 15.00. 

Türöffnung: 19.30 Uhr (Abendkasse und Bar) 

 

Online-Ticketreservation unter www.kultur-erlinsbach.ch 

Vorverkauf beim Gemeindebüro Erlinsbach, Zentrum Rössli, Telefon 062 857 40 10  

Türöffnung: 19.30 Uhr (Abendkasse und Bar) 

 

Kultur- und Begegnungszentrum Wygärtli 
www.wygärtli.ch 

Anmeldung unter info@wygaertli.ch 

 

14. März 2016 (Verschiebedatum 21. März 2016)  
Amphibienexkursion 
Treffpunkt: 18 Uhr beim Unterstand Buech. Dauer 2 h. 

Auskunft Verschiebung: 12. März 2016 (15-18 Uhr) Telefon 062 871 44 46 

 

Unter kundiger Leitung von Frau Ruth Weber geht man beim Eindunkeln auf Amphibiensu-

che an den Laichgewässern auf Buech. Eingeladen sind auch Kinder ab Schulalter in Beglei-

tung Erwachsener. Ausrüstung: Stirnlampe oder Taschenlampe, wasserfeste Schuhe oder 

Stiefel. Weitere Informationen unter www.nverlinsbach.ch 

 

  

 
10. März 2016, 19.00 Uhr 
Kulinarische Werte 
Massenproduktion versus SlowFood 
mit Albi von Felten, Landhotel Hirschen, Erlinsbach 

Welcome Drink und Apéro mit kulinarischen Köstlichkeiten 

Kosten Fr. 65.00 (Mitglieder Fr. 55.00) 
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JUGEND/ALTER 
 

Die diesjährige Seniorenausfahrt findet am Donnerstag, 19. Mai 2016 statt. Gastgeber sind 

die Gemeinde Erlinsbach sowie die ref. und die kath. Kirchgemeinde. Die Einladungen wer-

den Ende April versandt. 

 

ENTSORGUNG 
 
Grüngutabfuhr 
Ab Montag, 07. März 2016, wird auf den wöchentlichen Rhythmus umgestellt. 

 

Eisen- und Metallsammlung 
Dienstag, 15. März 2016  

Bereitstellung ab 07.00 Uhr 

Abgeführt werden Metall- und Eisenteile (Stoff-, Holz- oder Kunststoff sind zu entfernen). 

Behältnisse wie Fässer, Kannen, Tanks sind am Boden mit einem Loch zu versehen. Von der 

Sammlung ausgeschlossen sind ausgediente Elektro- und Haushaltsgeräte, Batterien. Für 

Eisen und Metall aus ganzen Hausräumungen muss direkt eine separate Mulde bestellt wer-

den. Ebenfalls werden keine Konservendosen, Aluminiumabfälle und auch keine Nespresso-

Kapseln abgeführt. Diese können zu den ordentlichen Öffnungszeiten bei der Abgabestelle 

Kalkhof entsorgt werden.  

 

HABEN SIE GEWUSST? 
 
Eigenmietwerte 
Auf 2016 erfolgt in den meisten aargauischen Gemeinden eine Anpassung der Eigenmiet-

werte. Die neuen Werte werden in den provisorischen Rechnungen 2016 berücksichtigt. Zu 

deklarieren sind sie erstmals in der Steuererklärung 2016. Der Eigenmietwert ist gesetzlich 

vorgeschrieben. Die Eigentümer können die Hypothekarschuldzinsen sowie die Liegen-

schaftsunterhaltskosten steuerlich abziehen, währendem den Mietern keine Abzüge zu-

stehen. Als Ausgleich müssen die Eigentümer deshalb einen Eigenmietwert versteuern. Die-

ser wurde auf 2001 im Rahmen der damaligen allgemeinen Neuschätzung für jede Liegen-

schaft individuell festgelegt. Er muss aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichts 

grundsätzlich 60% des Betrags entsprechen, den eine Mieterin oder ein Mieter als Miete auf 

dem freien Markt für dieses Objekt bezahlen würde. Seit 2001 sind die Mietpreise kontinu-

ierlich angestiegen. Weil die Eigenmietwerte dagegen konstant geblieben sind, betragen sie 

heute im kantonalen Durchschnitt nur noch 54,2%. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, tätig zu 

werden. Der Grosse Rat hat auf Antrag des Regierungsrats beschlossen, die Eigenmietwerte 

auf 2016 anzupassen, damit sie wieder den gesetzlich geforderten 60% der Marktmiete ent-

sprechen. Um den unterschiedlichen lokalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, kommt für 

jede Gemeinde aufgrund der Daten der aktuellen Markterhebung ein gemeindespezifischer 

Anpassungsfaktor zur Anwendung. Dieser kann unter www.ag.ch/steuern eingesehen wer-

den. 

 

  



4 

Der angepasste Eigenmietwert ist in den provisorischen Steuerrechnung 2016 berücksichtigt. 

Die neuen Werte sind aber in der aktuell auszufüllenden Steuererklärung 2015 nicht zu de-

klarieren, sondern erst mit der Steuererklärung 2016. Die neuen Werte werden dann allen 

Eigentümern, zusammen mit detaillierten Informationen zur Anpassung, mit einem Schrei-

ben zugestellt. Gegen die Eigenmietwertanpassung kann bei der Veranlagung keine Einspra-

che erhoben werden, dies weil die Eigenmietwerte nicht neu verfügt, sondern lediglich per 

Dekret angepasst wurden. Eine Einsprache ist erst bei der nächsten allgemeinen Neuschät-

zung der Liegenschaft wieder möglich. Dann werden die Eigenmietwerte neu verfügt. 

 

DANKE FÜR DIE BEACHTUNG 
 
Steuererklärung 2015 
Bald schon wieder ist es Zeit, die Steuererklärung für das Jahr 2015 auszufüllen. Abgabeter-

min ist der 31. März 2016. Die Rechnung, die im letzten Jahr für das Steuerjahr 2015 zuge-

stellt wurde, hat provisorischen Charakter. Die definitive Veranlagung erfolgt aufgrund der 

eingereichten Steuererklärung 2015. Die Software EasyTax kann direkt von der Homepage 

des Kantonalen Steueramtes www.steuern.ag.ch heruntergeladen werden. Es werden keine 

CD’s versandt. Allfällige Gesuche um Fristerstreckung können direkt via www.ag.ch/steuern 

eingegeben werden. Den erforderlichen persönlichen Code finden Sie am linken Rand des 

Umschlagbogens der Steuererklärung. Wie bereits im Vorjahr sind Sie gebeten, mit der Steu-

ererklärung keine Originalbelege einzureichen (Ausnahme: Belege über Lotteriegewinne und 

Lohnausweise). Es erfolgt kein Rückversand der Belege. Falls das Kopieren zu umfangreich 

ist, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Steuern der Gemeinde.  

 

Provisorische Steuern 2016 
Der Versand der provisorischen Steuerrechnung 2016 erfolgt Ende Februar m direkt durch 

das Kantonale Steueramt. Sollte diese zu hoch oder zu tief ausgefallen sein, kann bei der 

Abteilung Steuern der Gemeinde eine Anpassung beantragt werden. So können hohe Nach-

belastungen vermieden werden. Die provisorische Steuerrechnung 2016 ist bis spätestens 

31. Oktober 2016 zu begleichen. Vorauszahlungen werden mit einem Zins von 0.1% hono-

riert. Es werden sämtliche Zahlungen, die vor dem 31. Oktober 2016 erfolgen, verzinst. Die 

Zinsberechnung erfolgt ab dem Datum des Zahlungseinganges bis zum 31. Oktober 2016. 

Offensichtlich übersetzte Einzahlungen werden zurückerstattet. Bei verspäteten Zahlungen 

wird ein Verzugszins von 5.1% erhoben. Einzahlungsscheine für monatliche Teilzahlungen 

können bei der Abteilung Finanzen der Gemeinde angefordert werden.  

Fragen und Auskünfte erteilen die Abteilung Finanzen (062 857 40 24 / fiv@erlinsbach.ch) 

oder die Abteilung Steuern (062 857 40 27 / sta@erlinsbach.ch). 

 

Holzschlag Saalhofstrasse 
Um die Sicherheit der Saalhofstrasse weiterhin zu gewährleisten, wird entlang der Strasse im 

Bereich „Hard“ vom 07. bis 25. März 2016 ein Holzschlag ausgeführt. In der Zeit von 07.00 

bis 17.00 Uhr muss mit Wartezeiten von bis zu 15 Minuten gerechnet werden. Die Busver-

bindung zur Klinik Barmelweid wird nicht beeinträchtigt. Auskünfte erteilt Martin Blattner, 

Betriebsleiter Forstbetrieb Jura, 079 435 31 70. 
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Wenn der Hund mal muss… 

In den letzten Wochen sind von Liegenschaftsbesitzern verschiedene Reklamationen betref-

fend Hundeversäuberung in Gärten eingegangen. Daher der Hinweis an die Hundehalter, 

dass sie für die Versäuberung ihres Tieres verantwortlich sind und der Aufruf, sich diesbezüg-

lich auch so zu verhalten. An verschiedenen Orten sind RobiDog-Kasten aufgestellt. Dort 

können entsprechende Säcklein bezogen werden. Herzlichen Dank allen Hundehaltern, die 

sich vorbildlich verhalten und die Regeln befolgen! 

 


